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Die nachfolgend im Leitsatz abgedruckten Entscheidungen sind 
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ohne Kennzeichnung sind amtlich. 
 
 

A. Bau- und Architektenrecht 

 
*BGH: Kein Entfallen des entstandenen Vertragsstrafenan-
spruchs durch nachfolgenden Rücktritt  
Tritt ein Besteller aufgrund eines ihm in einem Bauträgervertrag 
vertraglich eingeräumten Rücktrittsrechts wegen nicht terminge-
rechter Fertigstellung eines abnahmereifen Bauwerks von dem 
Vertrag zurück, erlischt hierdurch nicht der Anspruch auf Zah-
lung einer vereinbarten und bereits verwirkten Vertragsstrafe we-
gen des Verzugs des Unternehmers mit der Fertigstellung, so-
fern die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben.  
BGH, Urt. v. 22.5.2025 – VII ZR 129/24 (KG), BeckRS 2025, 
012271 
 
OLG Düsseldorf: Nachtragsberechnung nach Mehrkosten 
und Zuschlägen 
1. Für die Bemessung des neuen Einheitspreises sind auch im 
Rahmen des § 2 V VOB/B die tatsächlich erforderlichen Kosten 
zuzüglich angemessener Zuschläge maßgeblich. Ein Rückgriff 
auf die Urkalkulation scheidet jedenfalls dann aus, wenn diese 
zur Bewertung der geänderten Leistung unergiebig ist. 
2. Eine Nachtragskalkulation ist nicht generell Schlüssigkeits-
voraussetzung für eine Klage auf Zahlung von Nachtragsver-
gütung. Das Gericht kann deren Höhe in geeigneten Fällen 
schätzen. 
3. Ergibt die Vertragsauslegung, dass die Leistung, für die eine 
Mehrvergütung verlangt wird, bereits Gegenstand der ur-
sprünglichen Vereinbarung war, ist der Mehrvergütungsan-
spruch unbegründet. (Leitsätze der Redaktion) 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.3.2025 – 5 U 148/23, BeckRS 2025, 
09066 
 
KG: Höhe der Bauhandwerkersicherheit beim Einheits-
preisvertrag  
1. Haben die Parteien eines Bauvertrags eine Vergütung nach 
Einheitspreisen vereinbart, ist die Höhe des Sicherungsan-
spruchs gem. § 650f I 1 BGB – wenn möglich – auf Grundlage 
der einvernehmlichen Prognose der Parteien über die Gesamt-
höhe der Vergütung zu bestimmen, die in einem Leistungsver-
zeichnis oder einem Kostenanschlag enthalten sein kann.  
2. Fehlt es an einer einvernehmlichen Prognose der Parteien 
über die Gesamthöhe der Vergütung, ist es für die Höhe des 
Sicherheitsanspruchs gem. § 650f I 1 BGB maßgeblich, wie die 
Gesamtvergütungshöhe aus Sicht einer objektiven Partei auf 
Basis der Vereinbarung bei Vertragsschluss zu veranschlagen 
gewesen wäre.  
3. Alternativ dazu kann der Unternehmer in einem solchen Fall 
die Sicherungshöhe gem. § 650f I 1 BGB auch darlegen, indem 
er schlüssig vorträgt, welche Leistungen er bislang tatsächlich 

erbracht hat und wie diese preislich zu bewerten sind. Bei der 
zur rechtlichen Einordnung eines Vertrags als Bauvertrag vor-
zunehmenden Gesamtbeurteilung kommt es nicht auf das 
quantifizierte Verhältnis der Werte bzw. Vergütungsanteile von 
Lieferpositionen einerseits und Montagepositionen anderer-
seits an, sondern auf die qualitative Betrachtung, ob für den 
Leistungsempfänger bei der Vertragserfüllung die individuelle 
Einpassung von Sachen in ein Gesamtwerk und dessen Funk-
tionsfähigkeit im Vordergrund stehen (Fortführung KG BeckRS 
2024, 30568 Rn. 14 = BauR 2025, 925).  
KG, Urt. v. 18.3.2025 – 21 U 110/24 (nicht rechtskräftig), 
BeckRS 2025, 5031 
 
KG: Streitwert für Bauhandwerkersicherungsverlangen 
Bei der Streitwertbemessung für ein Sicherungsverlangen 
gem. § 650f I 1 BGB ist der Zuschlag iHv 10% für Nebenforde-
rungen nicht werterhöhend in Ansatz zu bringen. 
KG Beschl. v. 4.6.2025 – 21W26/25, BeckRS 2025, 11964 
 

B. Vergaberecht 

 
EuGH: Transparenzgrundsatz bei nationaler Garantiehaf-
tung – Veolia Water Technologies ua 
Der Grundsatz der Gleichbehandlung und das Transparenzge-
bot iSv Art. 10 RL 2004/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31.3.2004 zur Koordinierung der Zu-
schlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste sind 
dahin auszulegen, dass sie es verbieten, auf einen Vertrag über 
Bauleistungen durch gerichtliche Auslegung analog nationale 
Rechtsvorschriften über die Garantie im Bereich von Kaufver-
trägen anzuwenden, deren Inhalt weder in den Ausschrei-
bungsunterlagen noch in diesem Vertrag über Bauleistungen 
ausdrücklich angegeben wurde, wenn die Anwendbarkeit die-
ser Bestimmungen für einen durchschnittlich fachkundigen 
Bieter bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht hinreichend 
klar und vorhersehbar ist. 
EuGH (Erste Kammer), Urt. v. 5.6.2025 – C-82/24, BeckRS 
2025, 12039 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w m. st. Warszawie S. A./Veolia Water Technologies sp. 
z oo, Krüger A/S, OTV France, Haarslev Industries GmbH, War-
bud S. A. 
 
BayObLG: Fehlerhafte Konzeptbewertung – Einkaufs-
dienstleistungen im Gesundheitswesen  
1. Bei der Prüfung und Bewertung der Angebote ist dem Auf-
traggeber ein Beurteilungsspielraum eingeräumt. Die Nachprü-
fungsinstanzen können diese Entscheidung nur daraufhin kon-
trollieren, ob das vorgeschriebene Verfahren eingehalten, von 
einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachverhalt 
ausgegangen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen in die 
Entscheidung eingeflossen sind und allgemeingültige Bewer-
tungsmaßstäbe beachtet wurden.  
2. Der öffentliche Auftraggeber ist nach § 8 I 2 VgV verpflichtet, 
die Gründe für die Auswahlentscheidung und den Zuschlag zu 
dokumentieren. Er hat insbesondere dann, wenn er sich eines 
aus Preis und qualitativen Aspekten zusammengesetzten Krite- 
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